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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.11.1990

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

AVG §45 Abs3;

VStG §24;

VStG §43 Abs2;

Rechtssatz

Eine Vorschrift, daß vor Bescheiderlassung der gesamte Akteninhalt dem Besch vorzuhalten sei, ndet sich im

Verwaltungsstrafverfahren nicht; durch § 37 AVG (§ 24 VStG) wird nur sichergestellt, daß den Parteien zu den einzelnen

Ermittlungsergebnissen Gehör zu geben ist.

Schlagworte

Parteiengehör
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